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Vorwort zur vierten Auflage

Das Umweltrecht als Antwort des Rechtsstaats auf fundamentale
ökologische Herausforderungen unserer Zeit kann erheblich dazu
beitragen, die Umweltzerstörung zu verhindern oder zumindest ab-
zumildern und damit eine der Zentralfragen unserer Zukunft zu
lösen. Angesichts dieser herausgehobenen Bedeutung, aber auch im
Hinblick auf seine Modernität, Originalität und Instrumentenvielfalt
ist das Umweltrecht daher kein Rechtsgebiet wie andere. Es bildet
nach wie vor eine Art Laboratorium der gesamten Rechtsordnung.

Dennoch ist das Interesse der Studierenden am Umweltrecht mitt-
lerweile weniger ausgeprägt als noch vor zwei Jahrzehnten. Dies mag
mit daran liegen, dass die enorme Dynamik der Umweltgesetz-
gebung und die immer größere Zahl oft sehr kurzlebiger Vorschrif-
ten es zunehmend erschweren, überhaupt einen Überblick über die-
ses Rechtsgebiet zu erlangen und zu behalten. Das vorliegende, ur-
sprünglich aus Vorlesungsmanuskripten Michael Kloepfers hervor-
gegangene Lehrbuch will vor allem diesen Überblick ermöglichen,
freilich ohne das oben skizzierte Grundanliegen des Umweltschutzes
aus dem Blick zu verlieren. Es behandelt alle wichtigen Gebiete des
Umweltrechts in einem für Lernende handhabbaren Umfang und
wendet sich damit an Studierende des Rechts oder des Nebenfachs
Umweltrecht, ebenso jedoch an interessierte Praktiker in Umwelt-
schutzbehörden, Unternehmen und in der Rechtsanwaltschaft. Trotz
dieser Ausrichtung freuen sich die Verfasser, dass das Werk auch
immer wieder in wissenschaftlichen Publikationen Beachtung findet.

Das Manuskript dieser vierten Auflage wurde Ende August 2025
abgeschlossen, kleinere Aktualisierungen erfolgten noch bis Dezem-
ber 2025. Gegenüber der Vorauflage mussten einige Teile des Werks
neu geschrieben werden. Neu sind auch die Umstellung der Nach-
weise auf einen Fußnotenapparat und der Ausblick in § 18. Wie
bereits in der dritten Auflage hat Wolfgang Durner die Hauptver-
antwortung für diese Aufgaben übernommen und Michael Kloepfer
eine konstruktiv-kritische Durchsicht des Gesamtwerks vorgenom-
men.



Der Versuch, zu einem bestimmten Moment eine umfassende und
einigermaßen zutreffende Gesamtaufnahme des Umweltrechts her-
zustellen, erforderte auch für diese vierte Auflage ein hohes Maß an
Recherche, Kontrolle und Korrekturarbeit. Dabei haben Wolfgang
Durner viele seiner Mitarbeiter tatkräftig unterstützt, zuvörderst bei
der Durchsicht der Normen Pia Kristin Böddrich, im Zuge der
eigentlichen Überarbeitung besonders Andreas Müsch und Konstan-
tin Redeker, in der Phase der Fahnenkorrektur schließlich vor allem
Jakob Stuff. Die Verfasser danken diesen und allen weiteren Mit-
wirkenden für ihre engagierte und inspirierende Mitarbeit an dem
vorliegenden Buch.

Verbleibende Mängel und Lücken sind gleichwohl allein den Ver-
fassern anzulasten. Kritik, Verbesserungsvorschläge und Anregun-
gen senden Sie bitte an: lehrstuhl.durner@jura.uni-bonn.de.

Berlin und Bonn, im November 2025
Michael Kloepfer
Wolfgang Durner
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